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Von Zeile 150 bis 165:

Für uns geht Zionismuskritik nicht direkt mit Antisemitismus einher. Zionismus

muss differenziert betrachtet werden, da dieser einerseits eine Nationalbewegung

war und ist und andererseits einen nationalistischen Teil hat. Eine

Nationalbewegung setzt sich für Selbstbestimmung und Souveränität ein,

während Nationalismus die Merkmale der eigenen ethnischen Gemeinschaft

überhöht und als wertvoller gegenüber anderen Gemeinschaften betrachtet. Wir

kritisieren alle Formen von Nationalismus aufs Schärfste und damit auch den

Zionismus, welcher über die Nationalbewegung und die damit einhergehende

Souveränität Israels hinausgeht. Häufig analysiert Zionismuskritik lediglich

postkoloniale Machtverhältnisse, Besatzungspolitik und Unterdrückung, während

Antisemitismus sich gegen Jüdinnen*Juden, Menschen, Religion oder Kultur

richten. Diese Unterscheidung ist politisch essenziell, um Unterdrückung

konsequent zu bekämpfen und gleichzeitig das jüdische Leben solidarisch zu

schützen. Dem legen wir die Antisemitismusdefinition der Jerusalem Convention

zugrunde.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Zionismus ist nicht mit Antisemitismus

gleichzusetzen. Zionismus ist historisch und politisch als jüdische

Nationalbewegung zur Erlangung von Selbstbestimmung und Souveränität

entstanden. Wie viele Nationalbewegungen kann auch der Zionismus

nationalistische Tendenzen annehmen. Während das Streben nach
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Selbstbestimmung eine berechtigte Antwort auf Diskriminierung und Verfolgung

ist, birgt Nationalismus generell das Risiko, die eigene ethnische oder religiöse

Gruppe über andere zu stellen und dadurch Ausgrenzung oder Unterdrückung zu

fördern.

Unsere Kritik richtet sich gegen alle Formen von Nationalismus, also auch gegen

jene Ausprägungen des Zionismus, die über das berechtigte Streben nach

Gleichberechtigung und staatlicher Souveränität hinausgehen und im

Zusammenhang mit Unterdrückung, Besatzung oder rassistischen Strukturen

stehen.

Dabei ist es von zentraler Bedeutung, zwischen einer differenzierten,

menschenrechtsbasierten Analyse konkreter politischer Maßnahmen etwa im

Kontext von Machtasymmetrien oder postkolonialen Herrschaftsverhältnissen und

antisemitischen Haltungen klar zu unterscheiden. Antisemitismus richtet sich

gegen Jüdinnen und Juden als Personen sowie gegen ihre Kultur oder Religion

und fußt auf rassistischen Stereotypen. Demgegenüber ist eine sachorientierte,

auf Prinzipien der Demokratie und Menschenrechte gestützte Kritik an staatlichem

oder politischem Handeln legitim.

Diese Unterscheidung ist politisch essenziell, um Unterdrückung konsequent zu

bekämpfen und gleichzeitig das jüdische Leben solidarisch zu schützen. In

diesem Kontext erkennen wir an, dass es immer wieder Versuche gibt unter dem

Deckmantel der Zionismuskritik Antisemitismus salonfähig zu machen. Es darf

keinen Raum für antisemitische Codes und Chiffren oder die Relativierung

jüdischer Schutzbedürfnisse geben. Diese Art von Zionismuskritik als Deckmantel

lehnen wir entschieden ab.

Begründung
Klarstellung, dass es verschiedene Ausprägungen des Zionismus gibt und wir hier

differenzieren müssen. Außerdem ein klares Bekenntnis gegen Zionismuskritik als

Deckmantel für Antisemitismus.
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